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0 Zusammenfassung 

Fahrradfahren soll in Berlin noch einfacher, sicherer und komfortabler werden als heute. Dadurch 

steigt der Anreiz, das Fahrrad im Alltag häufiger zu verwenden. Ein zentraler Baustein der Attraktivi-

tätsoffensive für den Fahrradverkehr sind Radschnellverbindungen (RSV). Sie ermöglichen mit einer 

hochwertigen Infrastruktur attraktive Verbindungen insbesondere für den Alltagsradverkehr und kön-

nen dadurch zahlreiche Autofahrten auf das Fahrrad verlagern. Sie sind damit ein bedeutender Be-

standteil für eine nachhaltige und leistungsfähige Mobilität und ein wichtiges Element des Berliner 

Mobilitätsgesetzes1, nach dem bis zum Jahr 2030 rund 100 km Radschnellverbindungen entstehen sol-

len.  

Im Rahmen einer 2018 abgeschlossenen Potenzialuntersuchung der Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) wurden zunächst aus 30 Trassenkorridoren die zehn prioritären 

Strecken ermittelt, für die bis Mitte 2020 die Machbarkeitsuntersuchungen abgeschlossen werden sol-

len.2 

Das Ziel der vorliegenden Machbarkeitsuntersuchung für die die RSV 8 (αNonnendammallee ς Falken-

seer Chausseeά) ist innerhalb eines vordefinierten zwei Kilometer breiten Korridors alle potenziell in-

frage kommenden Routenverläufe zu identifizieren und auf ihre rechtliche, planrechtliche und ver-

kehrstechnische Machbarkeit zu untersuchen. Dabei sollen sie möglichst geringe Konflikte mit anderen 

Verkehrsteilnehmer*innen sowie dem Umwelt- und Naturschutz mit sich bringen.  

Der untersuchte Trassenkorridor der Radschnellverbindung Nonnendammallee ς Falkenseer Chaussee 

liegt zwischen der Landesgrenze BerlinςBrandenburg im Westen des Bezirks Spandau und dem Jakob-

Kaiser-Platz im Bezirk Charlottenburg. Der Untersuchungskorridor erstreckt sich auf einer Länge von 

ca. 13 km und verbindet die Gemeinde Falkensee in Brandenburg mit dem nördlichen Charlottenburg. 

Ein Abzweig des Korridors reicht zum Bahnhof Spandau und wird dort mit der RSV 7 von/nach Westend 

verknüpft. Der Korridor lässt sich in einen West- und Ostabschnitt in Höhe der Altstadt Spandau unter-

teilen. Für jeden Teilabschnitt wurde zum einen die Variante aus der vorhergehenden Potenzialunter-

suchung auf der zentralen Hauptverkehrsstraße des Korridors (Variante 8.0) untersucht. Zum anderen 

wurden in den beiden Abschnitten weitere Alternativen gesucht, jeweils eine nördlich (Variante 8.1) 

sowie eine südlich verlaufende Alternative (Variante 8.2) gefunden, geprüft, bewertet und diskutiert 

(vgl. Abbildung 1).  

Auf Grundlage eines im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung entwickelten Bewertungsverfahrens 

wurden die Trassen bestimmt, die in den nachfolgenden Planungsphasen zur Baureife gebracht wer-

den sollen. Das Bewertungsverfahren umfasst neben dem Nutzen-Kosten-Verhältnis 22 Raumwider-

standsparameter aus den folgenden Oberkriterien: 

Á Verkehrsanlagen  

Á Reisequalität (für Radfahrer*innen)  

Á Verkehrsqualität (für übrige Verkehrsarten)  

Á Umwelt- und Naturschutz 

Á Städtebau 

                                                           

1 Berliner Mobilitätsgesetz 2018, GVBl. S. 464  
2 SHP Ingenieure (2018): Potenzialuntersuchung Radschnellverbindungen im Berliner Stadtgebiet ς Potenzialana-
lyse 



 

 

Machbarkeitsstudie RSV 8, Trasse Nonnendammallee ς Falkenseer Chaussee  Seite 11  

 

 

Abbildung 1: Untersuchte Trassenvarianten der RSV 8 (grau ς Trassenvarianten der RSV 7) 

Im Westabschnitt wurde im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung keine eindeutige Variante für die 

weiteren Planungsschritte festgelegt. Vielmehr liegen die beiden Varianten 8.0 (entlang der Falkenseer 

Chaussee) und 8.2 (durch den Spektegrünzug) in der Bewertung sehr nah beieinander. Daher wurde in 

Abstimmung mit infraVelo und SenUVK vereinbart, dass beide Varianten in den kommenden Planungs-

phasen gleichberechtigt als Vorzugsvarianten betrachtet werden sollen. Die Variante 8.2 ermöglicht 

eine weitestgehend störungsfreie Fahrt abseits des Kfz-Verkehrs von der Landesgrenze BerlinςBran-

denburg bis zur Altstadt bzw. Bahnhof Spandau, würde aber stellenweise eine Umgestaltung des 

Spektegrünzugs erfordern. Für die Realisierung der Variante 8.0 müsste hingegen wesentlich stärker 

in den Kfz-Verkehr eingegriffen werden. Zudem liegen für diesen Abschnitt noch keine Planungen für 

die vorgesehene Straßenbahntrasse vor, mit der die RSV abzustimmen ist.  

Im Ostabschnitt liegen die Varianten 8.0 (NonnendammalleeςSiemensdamm) und 8.2 (Motardstraße 

ς Wohlrabedamm) in der Bewertung ebenfalls sehr nahe beieinander. Da die südlichere Variante 8.2 

aber in einem zentralen Abschnitt über Privatgelände führt, wurde die zentrale Trasse 8.0 als beste 

Variante festgelegt. Mit dieser ist auch eine bessere Anbindung des Entwicklungsgebiets Siemensstadt 

2.0 möglich. Mit den dort vorgesehenen Nutzungen werden künftig wesentliche Potenziale nördlich 

Nonnendammallee ς Siemensdamm liegen. Gemäß den bisherigen Planungen endet die RSV 8 im Os-

ten am Jakob-Kaiser-Platz, der aber nur ein nachgeordnetes Ziel in einem eher unwirtlichen Stadtraum 

darstellt. Daher ist eine Verknüpfung mit dem Hauptroutennetz bzw. eine Weiterführung der RSV 8 in 

Richtung Moabit (Anschluss an die RSV 2) und in südlichere Bereiche Charlottenburgs (Jungfernheide 

ς Otto-Suhr-Allee) von zentraler Bedeutung. Dies ist in den anschließenden Planungsphasen weiter zu 

konkretisieren.  
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Als Vorzugsvariantenwurden im westlichen Abschnitt wurden zwei Varianten, RSV 8.0 West sowie 8.2 
West, und im östlichen Abschnitt die Variante 8.0 Ost bestimmt. 

Die Vorzugstrassen entlang der der 8.0 West sowie 8.2 West und 8.0 Ost sind insbesondere aufgrund 

der äußerst direkten Führung attraktiv (die 8.0 zum Falkenseer Platz, die 8.2 West zum Bahnhof Span-

dau) und stellen im Vergleich zu den weiteren betrachteten Routen die schnellste Verbindung dar. Die 

Baukosten der untersuchten Varianten unterscheiden sich nur geringfügig zwischen den Varianten 8.0 

und 8.2 mit jeweils rund 10 Mio. Euro gegenüber knapp 12 Mio. Euro bei der nördlichen Varianten 8.1.  

Aufgrund der Führung entlang der Hauptverkehrsstraßen Falkenseer Chaussee ς Nonnendammallee ς 

Siemensdamm der Trasse 8.0 sind die Knotenpunkte, Haltestellen und weiteren Konfliktpunkt derart 

umzugestalten, dass den Radfahrer*innen ein sicheres und zügiges Vorankommen ermöglicht wird. 

Hierzu wird in den nachfolgenden Planungsschritten auch untersucht, inwieweit eine beidseitig, so-

wohl zum Kfz- als auch Fußverkehr abgesetzte Bauform nach Kopenhagener Lösung realisiert werden 

kann. Bei der Variante 8.2 West durch den Spektegrünzug gilt in den nachfolgenden Planungsphasen 

besonderes Augenmerk einer verträglichen Gestaltung für den Naturraum und andere Erholungssu-

chende.  
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1 Projektorganisation  

1.1 Auftraggeber 

Die GB infraVelo GmbH ist ein landeseigenes Unternehmen und ein Tochterunternehmen der Grün 

Berlin GmbH. Sie ist als Dienstleister für das Land Berlin tätig. In dieser Rolle bündelt infraVelo Aufga-

ben für Infrastrukturmaßnahmen. Sie liefert Leistungen aus einer Hand und übernimmt die Projekt-

steuerung, das Projektmanagement, das Baumanagement sowie Bauherren- und Kommunikationsauf-

gaben. Den Schwerpunkt bilden bezirksübergreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrs-

infrastruktur. 

1.2 Auftragnehmer 

Die vorliegende Machbarkeitsstudie für die Radschnellverbindung RSV 8Υ αTrasse Nonnendammalleeς

Falkenseer Chausseeά wurde von einer Arbeitsgemeinschaft aus vier Unternehmen bearbeitet:  

- ETC Gauff Mobility, Berlin  

- PB-Consult, Berlin/Nürnberg,   

- EIBS, Berlin/Dresden und  

- Rambøll, Berlin/Kopenhagen.  

Für die Betrachtung und Bewertung der Umwelt- und Naturschutzbelange wurde die Arbeitsgemein-

schaft unterstützt von Dr. Szamatolski + Partner GbR, Berlin, für die externe Kommunikation bei der 

Bürgerbeteiligung von TOLLERORT (Moderation) und Design-Gruppe (Grafik). 

1.3 Aufgabenstellung 

Mit dem am 05.07.2018 verabschiedeten Mobilitätsgesetz wurde die Grundlage für den Ausbau der 

Radverkehrsinfrastruktur geschaffen. Dies beinhaltet neben dem Aufbau eines Radverkehrsnetzes auf 

Haupt- und Nebenstraßen, das lückenlose und sichere Verbindungen ermöglicht, u.a. auch bis 2030 

die Schaffung von 100 Kilometern Radschnellverbindungen.3 Laut Koalitionsvertrag sollen in der aktu-

ellen Legislaturperiode in Berlin erste Radschnellverbindungen umgesetzt werden. Dazu sind in einem 

ersten Schritt Machbarkeitsuntersuchungen erforderlich. 

In vorangegangenen Untersuchungen zu Radschnellverbindungen in Berlin4 wurden 30 Trassenkorri-

dore ermittelt, die für die Umsetzung einer Radschnellverbindung geeignet sind. Potenziale und Reali-

ǎƛŜǊōŀǊƪŜƛǘ ǿǳǊŘŜƴ ƎŜǇǊǸŦǘ ǳƴŘ ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 9ƛƴŜ !ǳǎǿŀƘƭΣ ŘƛŜ α¢ƻǇ мнάΣ ǿǳǊŘŜ ŘŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜǊ ǳƴǘŜǊǎǳŎƘǘΣ 

um anhand der Ergebnisse die Trassenkorridore für die Machbarkeitsuntersuchungen festzulegen. Die 

Potenzialanalyse bildet die Grundlage für die vorliegende Machbarkeitsuntersuchung. Aufgrund der 

Herstellung von Lückenschlüssen zwischen den zwölf ausgewählten Strecken wurden diese im Nach-

gang der Potenzialuntersuchung von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zu 

                                                           

3 Berliner Mobilitätsgesetz 2018  
4 SHP Ingenieure (2018) 
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acht Strecken zusammengefasst. Es wurden zudem drei weitere Radschnellverbindungen (Heiligensee, 

Landsberger Allee ς Marzahn, Tangentiale Verbindung Ost) als prioritär eingestuft.  

Für zehn dieser Radschnellverbindungen wurden im Jahr 2018 in einer europaweiten Ausschreibung 

in drei Losen die Machbarkeitsstudien und (Fach-)Planungsleistungen vergeben, um die verkehrliche, 

technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit der potenziellen Radschnellverbindungen unter der Be-

rücksichtigung von Umwelt- und Naturschutzbelangen zu untersuchen. Dieser Bericht ist Bestandteil 

des Loses 2, das die folgenden Strecken umfasst (s. Abbildung 2): 

Á RSV 2:  α¢ǊŀǎǎŜ aƛǘǘŜςTegelς{ǇŀƴŘŀǳά 

Á RSV 5:  α²Ŝǎǘ-wƻǳǘŜά 

Á RSV 7:  α¢ǊŀǎǎŜ {ǇŀƴŘŀǳŜǊ 5ŀƳƳςCǊŜƛƘŜƛǘά 

Á RSV 8:  α¢ǊŀǎǎŜ bƻƴƴŜƴŘŀƳƳŀƭƭŜŜςCŀƭƪŜƴǎŜŜǊ /ƘŀǳǎǎŜŜά 

Á RSV 9:  αhǎǘ-wƻǳǘŜά 

Á RSV 10:  αwŜƛƴƛŎƪŜƴŘƻǊŦ-wƻǳǘŜά  

 

Abbildung 2: Übersichtskarte der Berliner Radschnellverbindungen ς Trassenkorridore im Los 2 

Radschnellverbindungen sollen Anreize insbesondere für Autofahrer*innen schaffen, häufiger das 

Fahrrad zu benutzen. Die umweltfreundliche Alternative zum motorisierten Verkehr lohnt sich für viele 

Menschen und auf vielen Wegen ς besonders dann, wenn man mit dem Rad sicher und ähnlich schnell 

unterwegs sein kann wie mit dem Auto. Die Untersuchungen zeigen, dass ein Großteil der Kfz-Fahrten 
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in Berlin kürzer als 10 km und ein beachtlicher Anteil sogar kürzer als 5 km ist.5 Auf diesen Entfernun-

gen sind mit dem Fahrrad bei einer entsprechenden Infrastruktur vergleichbare Fahrzeiten wie mit 

dem Auto möglich. Radschnellverbindungen besitzen daher ein bedeutendes Potenzial zur Minderung 

des Kfz-Aufkommens.  

Weniger Autoverkehr mit attraktiven Alternativen zu Fuß, mit dem Fahrrad und im ÖPNV ist eine 

Grundvoraussetzung für leistungsfähige und effiziente Städte, insbesondere in Städten mit einer be-

deutenden Wachstumsperspektive, wie derzeit Berlin. Obwohl das Verkehrsaufkommen auf Berliner 

Straßen im internationalen Vergleich relativ niedrig ist, kommt es dennoch zu Überlastungserschei-

nungen an zahlreichen Stellen, da die vorhandene Verkehrsfläche stark vom Kfz-Verkehrs genutzt 

wird.6 So haben in Kopenhagen vergleichsweise zahlreiche Straßen bei einem kleineren Querschnitt 

deutlich höhere Verkehrsaufkommen als große Radialstraßen in Berlin, nur stehen sie in Kopenhagen 

zu größeren Anteilen dem Umweltverbund zur Verfügung. 

Radschnellverbindungen können auch als Zubringer für den ÖPNV dienen. Im Zuge dieser Machbar-

keitsuntersuchung werden die Schnittstellen zwischen beiden Verkehrsmitteln berücksichtigt. Zudem 

wird über den gesamten Streckenverlauf sowie am Anfang und Ende der Radschnellverbindung eine 

Anbindung an das bestehende Radverkehrsnetz, das überregionale Radroutennetz sowie die Verknüp-

fung mit den anderen RSV sichergestellt.  

Die Belange des Fußverkehrs werden bei den Planungen berücksichtigt. Insbesondere in stark verdich-

teten und urbanen Abschnitten, aber auch in Parkanlagen, die der Naherholung dienen, ist anzuneh-

men, dass die Strecken in Teilabschnitten auch von Fußgänger*innen adaptiert werden und somit Kon-

flikte mit anderen Nutzergruppen (u.a. spielende Kinder, Inlineskater*innen, Fußgänger*innen, die 

ihre Hunde ausführen) zu erwarten sind. Um für alle Nutzer*innen klare Bereiche zu schaffen und so-

mit die Sicherheit von schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen zu gewährleisten, wird grundsätzlich 

eine getrennte Führung von Fuß- und Radverkehr angestrebt. Im Zuge der Machbarkeitsuntersuchung 

werden zudem für den jeweiligen Trassenkorridor die Konfliktbereiche im Hinblick auf die umwelt- und 

naturschutzrechtlichen Belange dargestellt, woraus sich Hinweise für das weitere Vorgehen im Rah-

men der Genehmigungsplanung ableiten lassen. 

Grundsätzlich können die erforderlichen Flächen für die geplanten Radschnellverbindungen in Berlin 

durch eine effizientere und leistungsgerechte Neuaufteilung des Straßenraums erreicht werden, der 

derzeit durch den Autoverkehr beansprucht wird. In Einzelfällen können aber auch Grünanlagen und 

weitere Bereiche abseits des Straßenraums attraktive Führungen von Radschnellverbindungen ermög-

lichen. Dies wurde in der vorliegenden Machbarkeitsstudie ergebnisoffen untersucht.  

1.4 Abstimmungen mit den Projektbeteiligten 

Zwischen der GB infraVelo GmbH, dem Vorhabenträger Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz (SenUVK, IV B) und den beauftragten Planungsbüros fanden regelmäßige Abstimmungen 

                                                           

5 SenUVK: Verkehrsmodell Berlin 
6 In Berlin hat der Autoverkehr nur einen Anteil von 30% am Gesamtverkehrsaufkommen, innerhalb des  

S-Bahn-Rings sogar nur 17% [SenUVK (2013): SrV 2013 https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_pla-
nung/zahlen_fakten/mobilitaet_2013/index.shtml, abgerufen am 10.02.2020.]  

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/mobilitaet_2013/index.shtml
https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/mobilitaet_2013/index.shtml
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statt. Zentrales Element hierfür war der 14-tägige Jour fixe (JF), der in den Räumlichkeiten der Auftrag-

geberin stattfand. Bei Bedarf wurde der Teilnehmerkreis am JF erweitert oder gesonderte Abstimmun-

gen mit öffentlichen Aufgabenträgern, wie den Straßen- und Grünflächenämtern oder Umwelt- und 

Naturschutzämtern der beteiligten Bezirke durchgeführt. Diese sind nachfolgend aufgeführt:  

Tabelle 1: Übersicht der Arbeitsbesprechungen und Dialogrunden 

Datum Thema und Inhalt der Abstimmung Teilnehmer*innen (über JF hinaus) 

24.01.2019 

 

Vorstellung der RSV-Planungen und Auf-
nahme vorliegender Planungen im  
Bezirk Spandau 

Bezirksamt Spandau  
(Straßen- und Grünflächenamt) 

04.02.2019 Nutzung des Verkehrsmodells Berlin für 
die RSV-Planungen  

SenUVK IV A 

13.02.2019 

 

Vorstellung der RSV-Planungen und Auf-
nahme vorliegender Planungen im Be-
zirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
(Straßen- und Grünflächenamt) 

07.03.2019 Abstimmung zur städtebaulichen  
Entwicklung im Bezirk Spandau  

Bezirksamt Spandau  
(Stadtentwicklungsamt) 

SenUVK IV A 

21.03.2019 Abstimmung von RSV- und  
ÖPNV-Planungen  

SenUVK IV C 

11.04.2019 Streckenbefahrung  Bezirksamt Spandau  
(Straßen- und Grünflächenamt) 

05.06.2019 Vorstellung der Variantenuntersuchung, 
Bewertungsergebnisse und  
Vorzugsvariante 

Bezirksamt Spandau  
(Umwelt- und Naturschutzamt),  
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
(Straßen- und Grünflächenamt) 

06.06.2019 Vorstellung der Variantenuntersuchung, 
Bewertungsergebnisse und Vorzugsvari-
ante im Bezirk Spandau  

Bezirksamt Spandau  
(Straßen- und Grünflächenamt,  
 Umwelt- und Naturschutzamt) 

25.06.2019 Vertiefte Diskussion zu Umwelt- und 
Naturschutzbelangen im Bezirk  
Spandau 

Bezirksamt Spandau 
(Umwelt- und Naturschutzamt) 

10.07.2019 Dialog zu den Ansprüchen verschiede-
ner Nutzergruppen und daraus abzulei-
tender Planungsstandards  

ABSV e.V., FUSS e.V., LfB, Schwerhöri-
gen-Verein Berlin e.V.; 
Fachplaner*innen Planung RSV Los 1 

25.09.2019 Abstimmung Radschnellverbindungen 
und Denkmalschutz 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
(Untere Denkmalschutzbehörde) 

28.11.2019 Abstimmung von RSV- und  
ÖPNV-Planungen  

SenUVK IV C 

Neben diesen nicht-öffentlichen Fachabstimmungen fand am 13.06.2019 eine öffentliche Informa-

tions- und Dialogveranstaltung in der Zitadelle Spandau statt. Rund 80 Ortskundige und interessierte 
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Bürger*innen beteiligten sich und gaben Anmerkungen und HinweiseΦ 5ƛŜǎŜ ǿǳǊŘŜƴ ƛƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ α5ƛπ

ŀƭƻƎƛƴǎŜƭƴά ŀōǎŎƘƴƛǘǘǎǿŜƛǎŜ ŜǊǀǊǘŜǊǘΦ 5ƛŜ 5ƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳng ist online verfügbar7. Die 

Anregungen und Hinweise der Teilnehmer*innen wurden in die Trassenfindung sowie in die Bestim-

mung der Vorzugsführung mit aufgenommen. Die Hinweise und wie diese in der Planung berücksich-

tigt wurden, sind ebenfalls auf der Webseite von infraVelo dokumentiert und kommentiert8.  

  

                                                           

7 infraVelo (2019): Dokumentation der Dialogveranstaltung zu RSV 7 und 8, https://www.infravelo.de/mel-
dung/dokumentation-veranstaltung-spandau/, abgerufen am 10.02.2020   

8 InfraVelo (2019): Dokumentation der Hinweise zu RSV 7 und 8 in Bearbeitung, https://www.infravelo.de/mel-
dung/hinweise-spandau-rsv-7-8/, abgerufen am 10.02.2020 

https://www.infravelo.de/meldung/dokumentation-veranstaltung-spandau/
https://www.infravelo.de/meldung/dokumentation-veranstaltung-spandau/
https://www.infravelo.de/meldung/hinweise-spandau-rsv-7-8/
https://www.infravelo.de/meldung/hinweise-spandau-rsv-7-8/
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2 Planungsgrundlagen 

2.1 Ziel der Planung  

Mit dem am 05.07.2018 in Berlin verabschiedeten Mobilitätsgesetz wurde die Grundlage für den Aus-

bau der Radverkehrsinfrastruktur geschaffen. Dies beinhaltet neben dem Aufbau eines Radverkehrs-

netzes auf Haupt- und Nebenstraßen, das lückenlose und sichere Verbindungen ermöglicht, u.a. auch 

bis 2030 die Schaffung von 100 km Radschnellverbindungen. 

Die infrastrukturellen Anforderungen an Radschnellverbindungen sind hoch. Sie weisen breite, meist 

separate Wege auf, sind gut beleuchtet und längere Strecken können mit einer zügigen Reisegeschwin-

digkeit (rund 20 km/h) zurückgelegt werden. Die Mindestlänge von Radschnellverbindungen soll 5 km 

betragen.9 So werden Anreize geschaffen, das Fahrrad häufiger zu nutzen und sich mit Fahrrad kom-

fortabel und sicher fortzubewegen. 

Ein weiterer entscheidender Aspekt von Radschnellverbindungen ς und Radverkehrsanlagen insge-

samt ς ist deren hohe Leistungsfähigkeit. So beträgt die Kapazität einer 3,00 m breiten Radverkehrs-

anlage rund 3.500 Nutzer*innen pro Stunde und Richtung und damit rund das dreifache eines Fahr-

streifens für den motorisierten Verkehr. Somit kommt dem Radverkehr ς neben dem Ausbau des Fuß-

verkehrs und ÖPNV ς eine entscheidende Rolle in der wachsende Metropolregion Berlin-Brandenburg 

zu, die Mobilitätsbedürfnisse und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig die Le-

bensqualität deutlich zu erhöhen.  

Die Umgestaltung des ς derzeit in Berlin zu Gunsten des Kfz-Verkehrs gestalteten ς Straßenraums ist 

daher ein Kernelement für eine leistungsfähige und lebenswerte Stadt. Zahlreiche internationale Er-

fahrungen belegen die positive Wirkung derartiger Umgestaltungen. So konnten beispielsweise in Ko-

penhagen nach der Umgestaltung der Hauptverkehrsader NørrebrogadeςKönigin-Luise-Brücke zu 

Gunsten des Umweltverbundes die Kapazität der Straße signifikant erhöht werden, wie die nachfol-

gende Abbildung zeigt: 

Ein weiterer entscheidender Aspekt von Radschnellverbindungen ς und Radverkehrsanlagen insge-

samt ς ist deren hohe Leistungsfähigkeit. So beträgt die Kapazität einer 3,00 m breiten Radverkehrs-

anlage rund 3.500 Nutzer*innen pro Stunde und Richtung und damit rund das dreifache eines Fahr-

streifens für den motorisierten Verkehr. Somit kommt dem Radverkehr ς neben dem Ausbau des Fuß-

verkehrs und ÖPNV ς eine entscheidende Rolle in der wachsende Metropolregion Berlin-Brandenburg 

zu, die Mobilitätsbedürfnisse und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig die Le-

bensqualität deutlich zu erhöhen.  

Die Umgestaltung des Straßenraums für eine gleichwertige Berücksichtigung aller Nutzergruppen ist 

daher ein Kernelement für eine leistungsfähige und lebenswerte Stadt. Kernelement für eine leistungs-

fähige und lebenswerte Stadt. Zahlreiche internationale Erfahrungen belegen die positive Wirkung der-

                                                           

9 SHP Ingenieure (2014): FGSV-Arbeitspapier α9ƛƴǎŀǘȊ ǳƴŘ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ wŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴά ό9Dψw{± 
2014) 
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artiger Umgestaltungen. So konnten beispielsweise in Kopenhagen nach der Umgestaltung der Haupt-

verkehrsader NørrebrogadeςKönigin-Luise-Brücke zu Gunsten des Umweltverbundes die Kapazität der 

Straße signifikant erhöht werden, wie die nachfolgende Abbildung zeigt: 

 

 

Abbildung 3: Kapazitätserweiterung der Königin-Luise-Brücke nach dem Umbau zu Gunsten des Umweltverbundes10 

Während die Königin-Luise-Brücke vorher eine vierspurige Straße mit einer deutlichen Lärm- und Ab-

gasbelastung war, konnte die Aufenthaltsqualität mit Umbau (+ 1.400 %) deutlich gesteigert werden. 

Die sich in dem Straßenzug aufhaltenden Passant*innen sind auch potenzielle Kund*innen für anlie-

gende Geschäfte und gastronomische Betriebe. In der Folge konnte der Dienstleistungssektor somit 

zusätzlich von dem Umbau zu Gunsten des Umweltverbundes profitieren, da potenzielle Kund*innen 

diese Einrichtungen stärker wahrnehmen.  

In einer flächenmäßig großen Stadt wie Berlin haben Radschnellverbindungen ein hohes Potenzial. 

Fahrten vom Stadtrand in die Innenstadt oder zwischen den einzelnen Bezirkszentren sind 15ς20 km, 

in Ausnahmefällen bis zu 25 km, lang. Bei entsprechender Fahrradinfrastruktur könnten Wege der dar-

gestellten Entfernungsklassen in einer Zeit zurückgelegt werden, die sich derjenigen vom Personen-

kraftwagen (Pkw) und öffentlichem Verkehr annähert.  

Erreicht werden soll dies bei einer angestrebten Reisegeschwindigkeit von 20 km/h und durch mög-

lichst wenige Behinderungen. Auf diese Geschwindigkeit können dann auch die Lichtsignalanlagen aus-

gerichtet werden. Derart konnte beispielsweise auf der o.g. Nørrebrogade durch eine koordinierte 

Lichtsignal-Steuerung eine grüne Welle mit 20 km/h für den Radverkehr und ÖPNV eingerichtet wer-

den, da beide Verkehrsträger vergleichbare Reisegeschwindigkeiten aufweisen. Der Straßenzug nimmt 

nicht nur knapp 50.000 Radfahrer*innen pro Tag auf, sondern auch die meistgenutzte Buslinie Kopen-

hagens (5C).  

                                                           

10 Abbildung: Københavns Kommune (2016) 
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Ein weiterer Aspekt von Radschnellverbindungen ist deren gleichmäßigere Nutzung im Jahresverlauf.  

In Kopenhagen, wo sich das Klima von Berlin kaum unterscheidet, wird das Fahrrad überwiegend Sai-

son-unabhängig genutzt ς auch im Winter. Das stellt besondere Anforderungen an den Winterdienst, 

der in den frühen Morgenstunden ς vor Beginn des Berufsverkehrs ς eine sichere Benutzung der Rad-

verkehrsinfrastruktur sicherstellen muss.  

Eine möglichst gleichmäßige Nutzung des Fahrrads im Jahresverlauf führt zu einer besseren Auslastung 

der gesamten Straßeninfrastruktur und verbessert die Qualität und Wirtschaftlichkeit des ÖPNV, da 

weniger Verkehrsspitzen bedient werden müssen.  

Die höheren Nutzungszahlen können auch zu einer Verbesserung der sozialen Sicherheit durch eine 

Belebung des Korridors führen, wie z.B. in Grünanlagen. Dort kann durch eine Strukturierung der Fuß-

gänger*innen- und Radfahrer*innenströme eine bessere Aufenthalts- und Verkehrsqualität für beide 

Nutzergruppen erreicht werden.  

 

Abbildung 4: Führung einer Radschnellverbindung entlang des Grünen Pfades Kopenhagen11  

Weitere wichtige Aspekte sind die städtebauliche Integration und Gestaltung der Radverkehrsanlagen. 

In unterschiedlicher Ausprägung sind die Radschnellverbindungen zumeist in einem gewachsenen 

städtebaulichen Kontext vorgesehen, den es bei der Planung zu berücksichtigen gilt. Dies soll aber ge-

rade als Möglichkeit verstanden werden, derzeit wenig ansprechende Bereiche durch eine integrierte 

Planung, ein anspruchsvolles Design und hochwertige Materialien aufzuwerten.  

                                                           

11Foto: Købnhavns Kommune (2016) 
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2.2 Vorgehen 

Ausgehend von der Potenzialuntersuchung wurden in einem 2 km breiten Korridor mögliche Trassen 

ermittelt (vgl. Abbildung 2 auf S. 14). Grundlage für diese Trassenermittlung bildet die K5 Karte aus 

dem FIS-Broker in einem Maßstab von 1:5.000, in der die wesentlichen verkehrlichen Infrastrukturen 

eingetragen sind (s. Anlage 2):  

 

Abbildung 5: Beispielhafter Untersuchungskorridor entlang der RSV 8 ς Anlage 2 

Innerhalb dieses Untersuchungskorridors wurden nach Auswertung vorhandener Planunterlagen alle 

möglichen sinnvollen Trassenvarianten in die Grundlagenkarte eingetragen. Diese wurden anschlie-

ßend in umfangreichen Befahrungen vor Ort besichtigt und dokumentiert (s. Anlage 3) und im projekt-

begleitenden JF am 13.03.2019 und 26.03.2019 vorgestellt. 
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Abbildung 6: Beispielhafte Fotodokumentation der RSV 8 (Nonnendammallee) ς Anlage 3 

Darauf folgte eine Befahrung der Trassenvarianten mit infraVelo, SenUVK und Vertretern der Bezirke 

am 11.04.2019, an der auch Planer aus Kopenhagen teilnahmen, um dortige Lösungsansätze vor Ort 

vorzutragen und mit allen Projektbeteiligten zu diskutieren.  

Nach der Befahrung wurden die Varianten weiter verfeinert und schließlich nach dem am 11.03.2019 

vereinbarten Verfahren bewertet (vgl. Kapitel 0). Die Ergebnisse der Trassenbewertung wurden 

schließlich im JF am 05.06.2019 vorgestellt. In der darauffolgenden öffentlichen Informations- und  

Dialogveranstaltung am 13.06.2019 in der Zitadelle Spandau wurden die Anmerkungen und Hinweise 

der Besucher*innen detailliert ausgewertet und flossen gemeinsam mit den Ergebnissen des Bewer-

tungsverfahrens in die Wahl der Vorzugsvariante ein (vgl. Kapitel 0).12 

2.3 Regel- und Qualitätsstandards 

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- ǳƴŘ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜǎŜƴ όCD{±ύ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘ ƛƳ !ǊōŜƛǘǎǇŀǇƛŜǊ α9ƛƴǎŀǘȊ 

ǳƴŘ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ wŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴά13 Qualitätskriterien für Radschnellverbindungen. Diese 

Regelstandards wurden für Berlin im Rahmen der vorgeschalteten Potenzialuntersuchung14 in Abstim-

mung mit SenUVK teilweise angepasst, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

                                                           

12 Eine detaillierte Terminübersicht findet sich in Kapitel 1.4.  
13 FGSV (2014): [FGSV-Nr. 284/1] 
14 SHP Ingenieure (2018) 
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Tabelle 2: Regelstandards an Radschnellverbindungen nach FGSV-Papier und Anpassungen für Berlin 

Qualitäts- 

kriterium 

Regelstandards nach  

FGSV-Arbeitspapier zu RSV Anpassungen für Berlin 

Länge Mindestlänge sollte ca. 5 km betragen 
Länge > 5 km 
(mind. 3 km innerhalb S-Bahn-Ring) 

Verbindungen 

Verbindungen für den Alltagsradverkehr 
zwischen zwei Hauptzentren oder Ver-
bindungen zwischen Stadtteilzentren (im 
Oberzentrum) 

Verbindungen für Alltagsradverkehr 

Verbindungen zwischen Stadtteilzentren 

Breite 

Zweirichtungsverkehr (i.d.R. außerorts): 

4,00 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen 

Einrichtungsverkehr: 

­  3 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen 

Zweirichtungsverkehr: 

aus Sicherheitsgründen möglichst zu ver-
meiden 

Einrichtungsverkehr: 

­   3 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen 

Führungsformen 
an  
Hauptverkehrs- 
straßen 

Zweirichtungsverkehr: 
i.d.R. außerorts 

Einrichtungsverkehr: 

­  Einrichtungsradweg oder Radfahrstrei-
fen 

Zweirichtungsverkehr: 
aus Sicherheitsgründen möglichst zu ver-
meiden 

Einrichtungsverkehr: 

­  Einrichtungsradweg oder Radfahrstrei-
fen 

Führungsformen 
an  
Hauptverkehrs- 
straßen 

Zweirichtungsverkehr: 
i.d.R. außerorts 

Einrichtungsverkehr: 

Einrichtungsradweg oder Radfahrstreifen 

Zweirichtungsverkehr: 
aus Sicherheitsgründen möglichst zu ver-
meiden 

Einrichtungsverkehr: 

Einrichtungsradweg oder Radfahrstreifen 

Führungsformen 
an Anlieger- 
straßen 

Fahrradstraßen mit Vorrang in Straßen 
mit geringer Verkehrsstärke Kfz 

Fahrradstraßen mit Vorrang in Straßen 

mit geringer Verkehrsstärke Kfz 

Entwurfsele-
mente 

Mindestradius freie Strecke: 20 m Mindestradius freie Strecke: 20 m 

Knotenpunkte 

Knotenpunkte  

Vorrang 

­  Vorrang der Fahrradstraßen 

­  Selbstständig geführte RSV: Vorrang 
baulich (Regelfall) oder Markierung 

­  Vorrang der Fahrradstraßen als  
Regelfall 

­  Selbstständig geführte RSV: Vorrang 
baulich (Regelfall) oder Markierung 

Unterführungen/ 

Überführungen 

­  Rampenneigung max. 6% 

­  nutzbare Breite für Radverkehr min. 
5,00 m 

­  Rampenneigung max. 3%  
(Ausnahme: 4%) 

­  nutzbare Breite für Radverkehr min. 
5,00 m 

Überquerungs-

stellen mit LSA 

­  vorgezogene Detektion (Queren ohne 
Halt) 

­  Grünzeitverlängerung bei starkem Rad-
verkehr 

­  ggf. Dauergrün Rad mit Anforderung Kfz 

­  vorgezogene Detektion (Queren ohne 
Halt) 

­  Grünzeitverlängerung bei starkem Rad-
verkehr 

­  ggf. Dauergrün Rad mit Anforderung Kfz 

Knotenpunkte 

mit LSA 

­  LSA mit Priorisierung Rad 

­  mittlere Wartezeit max. 35 s 

­  Dimensionierung Aufstellflächen 

­  αDǊǸƴŜ ²ŜƭƭŜά ōŜƛ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜƳ !ōπ
stand 

­  LSA mit Priorisierung Rad  
(nicht zu Lasten ÖV-Priorisierung) 

­  mittlere Wartezeit max. 35 s 

­  Dimensionierung Aufstellflächen 

­  αDǊǸƴŜ ²ŜƭƭŜά ōŜƛ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜƳ !ōǎǘŀƴŘ 
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Grundlegende Qualitätskriterien 

Fahrgeschwin-

digkeit  

­  Fahrgeschwindigkeiten < 30 km/h 

­  Streckenlänge max. 10% der Gesamt-
strecke 

­  Fahrgeschwindigkeiten < 30 km/h 

­  Streckenlänge max. 20% der Gesamt-
strecke 

Zeitverlust  
­  Summe Verlustzeiten aus Anhalten und 

Warten: max. 30 s/km 
­  Summe Verlustzeiten aus Anhalten und 

Warten: max. 30 s/km 

Breite 
­  Unterschreitung der Querschnittsbrei-

ten nach EG_RSV: Streckenlänge max. 
10% der Gesamtstrecke 

­  Unterschreitung der Querschnittsbrei-
ten nach EG_RSV: Streckenlänge max. 
20% der Gesamtstrecke 

 

Für die Gestaltung der Knotenpunkte liegen für Radschnellverbindungen noch keine bundesweiten o-

der Berlin-spezifischen Musterlösungen vor. Daher wurde bei der Bearbeitung auf die Musterlösungen 

für Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg15 zurückgegriffen, die auch Musterlösungen für 

Knotenpunkte enthalten. Diese sind diesem Bericht auch als Anlage 8 beigefügt.  

  

                                                           

15 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2018): Musterlösungen für Radschnellverbindungen in Baden-
Württemberg, 2018 
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2.4 Regelabmessungen 

Die Regelabmessungen der wesentlichen Führungsformen sind ebenfalls in der Potenzialuntersuchung 

definiert worden. 

Radschnellverbindungen an Hauptverkehrsstraßen 

An Hauptverkehrsstraßen ist der Radverkehr grundsätzlich getrennt vom Kfz-Verkehr zu führen. Im 

Einrichtungsverkehr sind hier getrennte Geh- und Radwege oder Radfahrstreifen mit einer Mindest-

breite von 3,00 m anzustreben. Soll die Radschnellverbindung einseitig als Zweirichtungsradweg im 

Seitenraum geführt werden, sind bei einem getrennten Geh- und Radweg Mindestbreiten von  

4,00 m erforderlich. Bei gemeinsamer Führung von Radverkehr und Linienbussen ist eine Breite von 

mindestens 4,75 m notwendig, um das Überholen innerhalb des Fahrstreifens zu ermöglichen. 

 

Abbildung 7: RSV an Hauptverkehrsstraßen ς Einrichtungsradwege (Quelle: SHP Ingenieure 2018) 

 

Abbildung 8: RSV an Hauptverkehrsstraßen ς Zweirichtungsradwege (Quelle: SHP Ingenieure 2018) 

In Ergänzung zu den in der Potenzialuntersuchung enthaltenen beiden klassischen Führungsformen 

(straßenbegleitender Radweg mit Hochbord oder Radstreifen auf Fahrbahnniveau) werden inzwischen 

ƛƴ .ŜǊƭƛƴ ŀǳŎƘ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜ wŀŘǎǘǊŜƛŦŜƴ όαǇǊƻǘŜŎǘŜŘ ōƛƪŜ ƭŀƴŜǎάύ ŀƭǎ CǸƘǊǳƴƎǎŦƻǊƳ realisiert, wie z.B. auf 

der Holzmarktstraße oder Hasenheide mit Pollern als Schutz zum Kfz-Verkehr. Im Gegensatz zu diesen 

ästhetisch sehr dominanten Lösungen werden geschützte Radstreifen in Kopenhagen stets mit einem 

beidseitigen Bord zum Fuß- und Kfz-Verkehr abgetrennt (s. Abbildung 9). Diese Führungsform wird in 

den weiteren Planungsphasen als mögliche gestalterische Variante mit untersucht.  
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Abbildung 9: Dreistufiges Straßenniveau in Kopenhagen (König-Luise-Brücke)16 

Die in der Potenzialuntersuchung ebenfalls dargestellte überbreite Busspur mit gemeinsamer Nutzung 

durch Bus- und Radverkehr ist auf den untersuchten Trassen aufgrund der hohen Verkehrsaufkommen 

sowohl im Radverkehr als auch ÖPNV weniger geeignet.  

 

Abbildung 10: RSV an Hauptverkehrsstraßen ς Überbreite Busspur (Quelle: SHP Ingenieure 2018) 

Radschnellverbindungen auf Nebenstraßen oder Sonderwegen 

Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung (<5.000 Kfz/Tag) kann der Radverkehr in Nebenstraßen im 

Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn geführt werden. Wo zu erwarten ist, dass dort 

zukünftig der Radverkehr die dominierende Verkehrsart sein wird, ist die Einrichtung von Fahrradstra-

ßen als Vorzugslösung anzuwenden. Fahrradstraßen sind Straßen, die durch das Zeichen 244.1 nach 

StVO gekennzeichnet sind und für die folgende Ge- und Verbote in der StVO festgeschrieben sind: 

Á Es gelten die Vorschriften über die Fahrbahnbenutzung und die Vorfahrt; 

Á Radfahrer*innen dürfen nebeneinander fahren; 

Á Es gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 

                                                           

16 Foto: Rambøll (2019) 
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Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hat einen Leitfaden für die Realisierung 

der Fahrradstraßen herausgegeben, dort werden weitere Details beschrieben.17  

 

Abbildung 11: RSV auf Nebenstraßen ς Fahrradstraße (Quelle: SHP Ingenieure 2018) 

Radschnellverbindungen auf Sonderwegen verlaufen auf selbstständig geführten Trassen, unabhängig 

vom Kfz-Verkehr. Der Radverkehr sollte dort grundsätzlich getrennt vom Fußverkehr auf einer  

4,00 m breiten Radschnellverbindungen geführt werden. 

 

Abbildung 12: RSV auf Sonderwegen (Quelle: SHP Ingenieure 2018) 

  

                                                           

17 SenUVK (2020): Umsetzung von Fahrradstraßen in Berlin ς Leitfaden, Berlin; https://www.ber-
lin.de/sen/uvk/_assets/verkehr/verkehrsplanung/radverkehr/berlin_leitfaden_fahrradstrassen.pdf, abgeru-
fen am 18.05.2020. 

https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/verkehr/verkehrsplanung/radverkehr/berlin_leitfaden_fahrradstrassen.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/verkehr/verkehrsplanung/radverkehr/berlin_leitfaden_fahrradstrassen.pdf
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2.5 Normen, Richtlinien, Grundlagen 

Für die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie wurden die nachfolgend aufgeführten Regelwerke, Aus-
führungsvorschriften und Bewertungsverfahren verwendet: 

Á SHP Ingenieure: Radschnellverbindungen im Berliner Stadtgebiet ς Potenzialanalyse; im Auf-

trag der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, 2018 

Á Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2018): Musterlösungen für Radschnellverbin-

dungen in Baden-Württemberg, 2018 

Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV): 

Á Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), 2015 

Á Arbeitspapier Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen (EG_RSV), 2014 

Á Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), 2010 

Á Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), 2006 

Á Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), 2002 

Gesetze: 

Á Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 

367), zuletzt geändert durch Artikel 4a der Verordnung vom 6.Juni 2019 (BGBl. I S. 756)  

Á Ausführungsvorschriften zu §7 des Berliner Straßengesetzes über Geh- und Radwege (AV 

Geh- und Radwege), Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, IV B, 2018 

Á Berliner Mobilitätsgesetz, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, 2018 

Kartengrundlagen: 

Á Lageplangrundlage: K5 Karte aus Geoportal/Geodatenkatalog (FIS-Broker)  

Á Verkehrsprognose Kfz aus Verkehrsmodell von Berlin für das Jahr 2030, Senatsverwaltung für 

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

Á Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

Bewertungsverfahren und Nutzen-Kosten-Untersuchungen: 

Á Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (2019): Radschnellver-

bindungen in Hessen, Leitfaden Nutzen-Kosten-Analyse, Wiesbaden  

Á Sekretariatet for Supercykelstier/Incentive (2018): Samfundsøkonomisk analyse af su-

percykelstierne ς Rapport (Sekretariat für Radschnellwege/Incentive (2018): Volkswirtschaft-

liche Analyse von Radschnellwegenς Bericht), Kopenhagen 

Á Sekretariatet for Supercykelstier (2016 und Aktualisierung 2018): Pointskema til vurdering af 

Supercykelstier. (Sekretariat für Radschnellwege (2016 und Aktualisierung 2018): Punk-

teschema für die Bewertung von Radschnellwegen), Kopenhagen 

Á Intraplan Consult GmbH (2017): Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen 

im schienengebundenen ÖPNV ς Version 2016; im Auftrag des Bundesministeriums für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur.  

Á TCI Röhling/PTV AG (2008): Kosten-Nutzen-Analyse: Bewertung der Effizienz von Radver-

kehrsmaßnahmen. Forschungsprogramm Stadtverkehr (FoPS), Projekt 70.785/2006; im Auf-

trag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
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3 Untersuchungskorridor und Trassenvarianten 

In der eingehenden Analyse des Untersuchungskorridors wurden aus der Vielzahl theoretisch mögli-

cher Streckenverläufe für die RSV sinnvoll zusammenhängende Teilabschnitte bestimmt. Hierbei er-

folgte für die RSV 8 eine Abschnittsbildung in West und Ost. Für jeden Teilabschnitt westlich und östlich 

der Altstadt Spandau wurde zum einen die Variante aus der vorhergehenden Potenzialuntersuchung 

auf der zentralen Hauptverkehrsstraße des Korridors (Variante 8.0) untersucht. Zum anderen wurden 

in den beiden Abschnitten auch jeweils eine nördlich (Variante 8.1) sowie eine südlich verlaufende 

Alternative (Variante 8.2) entwickelt und bewertet. Die Alternativrouten führen dabei eher durch Ne-

benstraßen sowie Grünanlagen. 

Für die RSV 8 wurde im Bereich von der Landesgrenze Berlin-Brandenburg an der Falkenseer Chaussee 

bis zum Jakob-Kaiser-Platz ein 2,00 km breiter Korridor untersucht, um die bestmögliche Verbindung 

zu identifizieren. Ausgehend vom Siedlungsgebiet Falkenhagener Feld und dem Spektegrünzug führt 

die RSV 8 im westlichen Teilbereich hin zur Altstadt Spandau.  

Nach der Querung der Havel verläuft die RSV 8 weiter in Richtung Charlottenburg durch die Ortsteile 

Haselhorst und Siemensstadt bis nach Charlottenburg Nord und dem Endpunkt der Verbindung am 

Jakob-Kaiser-Platz. Dieses Gebiet ist durch die beiden großen Arbeitgeber BMW Group und Siemens 

stark geprägt. Hinzu kommen die anstehende Entwicklung des Siemens-Campus 2.0 sowie darüber 

hinaus die städtebaulichen Vorhaben des Landes Berlin, wie u.a. die Entwicklung des Wohnstandorts 

Gartenfeld. 

 

Abbildung 13: Übersichtsplan des Untersuchungskorridors RSV 8 Ost mit Trassenvarianten 
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Die RSV 8 kann zudem mit der RSV 7 όαSpandauer Damm ς Freiheitάύ ƛƴ ŘŜǊ !ƭǘǎǘŀŘǘ {ǇŀƴŘŀǳ sowie am 

Falkenseer Platz verknüpft werden. Somit würde eine durchgängige Radschnellverbindung von der 

westlichen Landesgrenze bis zum S-Bahnhof Westend geschaffen werden, wie die nachfolgende Abbil-

dung verdeutlicht: 

 

Abbildung 14: Verknüpfung der RSV 7 (blau) und 8 (rot) 

Durch diese Verknüpfung können die bestehenden Einwohner- und Arbeitsplatzpotenziale entlang des 

gesamten Untersuchungskorridors beider Trassen deutlich besser erschlossen werden. Aus dem Be-

reich der Falkenseer Chaussee teilt sich das Verkehrsaufkommen zu 60% in Richtung Siemensstadt 

(RSV 8) und zu 40% in Richtung Altstadt Spandau (RSV 7) auf. 

Damit kann ein zusammenhängendes Netz von Radschnellverbindungen geschaffen werden, dass die 

Aufkommensschwerpunkte in Spandau und Charlottenburg miteinander verbindet. Dies verdeutlichen 

die beiden nachfolgenden Abbildungen mit der Bevölkerungs- und Beschäftigtendichte im Umfeld der 

untersuchten Trassenvarianten.  
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Abbildung 15: Bevölkerungsdichte entlang der Trassenvarianten der RSV 7 und 818 

 

Abbildung 16: Arbeitsplatzdichte entlang der Trassenvarianten der RSV 7 und 819  

                                                           

18 SenUVK: Verkehrsmodell Berlin  
19 ebd. 
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Einen deutlichen Widerstand bei der Verknüpfung der Trassen RSV 7 und RSV 8 stellt der Bahnhofs-

vorplatz Spandau mit der Querung des Altstädter Rings sowie die Überbrückung der Havel dar.  

Über die Havel sind drei mögliche Führungen denkbar: 

Á Charlottenbrücke/Stresowstraße (bestehende Straßenbrücke) 

Á Parallel zur Eisenbahnüberführung Havelbrücke (Erweiterung des bestehenden  

Fußgängerstegs) 

Á Dischingerbrücke/Ruhlebener Straße (bestehende Straßenbrücke) 

Bei einer Führung parallel zur Eisenbahnüberführung könnte der bestehende Fußgängersteg erweitert 

und in gleicher Höhenlage nach Westen über den Altstädter Ring und die Seegefelder Straße in den 

Münsingerpark verlängert werden. Damit ergäbe sich eine Querung dieses verkehrlich hochbelasteten 

Bereiches auf einer Ebene. Eine derartige Lösung könnte auch dazu genutzt werden, den Bahnhofsein-

gang aufzuwerten und einen besseren Witterungsschutz herzustellen. Gleichzeitig könnte westlich des 

Bahnhofsvorplatzes an der Seegefelder Straße (derzeit Parkplätze und Taxistände) ein Fahrradpark-

haus errichtet und die Fahrradbrücke darin integriert werden. Dies ist zwar eine kostenintensive bau-

liche Lösung, stellt aber für durchfahrende Radfahrer*innen neben dem höheren Komfort eine deutli-

che Verbesserung der Verkehrssicherheit dar und bietet die Möglichkeit zur städtebaulichen Aufwer-

tung des derzeit unwirtlichen Bahnhofsvorplatzes, der momentan vom Kfz-Verkehr dominiert wird. 

Insbesondere der Altstädter Ring bildet eine Barriere in der Innenstadt Spandau und bietet auf einer 

Länge von 400 m zwischen dem Bahnhof Spandau und dem Falkenseer Platz keine Querungsmöglich-

keit. Die folgende Abbildung veranschaulicht Maßnahmen zur Erweiterung des bestehenden Fußgän-

gerstegs parallel zur Eisenbahnbrücke als Verknüpfungslösung der RSV 7 und 8. 

 

Abbildung 17: Mögliche Brückenlösung zur Verknüpfung der RSV 7 und 8 am Bahnhof Spandau  
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Im Trassenkorridor der RSV 8 spielen zukünftige Straßenbahnplanungen eine wichtige Rolle. Für das 

gesamte Berliner Stadtgebiet sind Straßenbahn Neu- und Ausbaumaßnahmen gemäß einem Bedarfs-

plan entwickelt worden. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Gesamtüberblick über die Straßen-

bahnplanungen gemäß Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023. 

 

Abbildung 18: Bedarfsplan zum Straßenbahnneu- und Ausbau20 

Eine Möglichkeit zur städtebaulichen Aufwertung und besseren Verkehrsführung in diesem Bereich 

bietet geplante Straßenbahn im Altstädter Ring. Weitere Überschneidungen zwischen Straßenbahn- 

und RSV-Planungen gibt es entlang der Falkenseer Chaussee. Soweit möglich, werden in den jeweiligen 

Streckenabschnitten vorliegende Informationen zu den Straßenbahn-Planungen berücksichtigt, auf-

grund des frühen Planungsstadiums ist dies aber nur sehr grundlegend möglich.  

Die folgende Abbildung zeigt die geplanten Straßenbahnstrecken des Untersuchungsgebietes entlang 

der Bezirke Spandau und Charlottenburg.  

                                                           

20 SenUVK (2019): Anlage 3 zum Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023, S. 4 
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Abbildung 19: Geplante Straßenbahnstrecken RSV 7 und RSV 8 in Spandau und Charlottenburg21 

Im Folgenden werden alle untersuchten und bewerteten Varianten, wie anfangs in Abbildung 13 zur 

Übersicht gezeigt, im Detail beschrieben. Hierbei wird wie bereits vorstehend erläutert nach dem 

West- und Ost-Abschnitt unterteilt, um eine detaillierte Betrachtung in der anschließenden Bewertung 

durchführen zu können. Begonnen wird mit Abschnitt West.  

3.1 RSV 8 West 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die untersuchten Trassenvarianten im Detail vorgestellt. Der 

hier betrachtete westliche Abschnitt der RSV 8 erstreckt sich dabei, ausgehend der Potenzialuntersu-

chung, von der Landesgrenze Berlin-Brandenburg auf Höhe der Falkenseer Chaussee bis hin zur Alt-

stadt Spandau.  

3.1.1 RSV 8.0 West 

Der westliche Abschnitt der Route 8.0 erstreckt sich von der Landesgrenze Berlin-Brandenburg auf der 

Falkenseer Chaussee bis zur Altstadt Spandau auf Höhe der Carl-Schurz-Straße.  

Der Teilabschnitt wird durch folgende Merkmale charakterisiert: 

Á Streckenlänge: 4,84 km 

Á 11 Lichtsignalanlagen 

Á 12 unsignalisierte Kreuzungen 

Á 13 Bushaltestellen 

                                                           

21 Eigene Darstellung auf Grundlage SenUVK (2019): Nahverkehrsplan Berlin 2019ς2023 (Anlage 3 ς ÖPNV-Be-
darfsplan) 
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Á zukünftige Fahrtzeit: ca. 15 Minuten 

3.1.1.1 Fahrradinfrastruktur 

Im gesamten westlichen Abschnitt der RSV 8.0 sind im Bestand straßenbegleitende Radwege Breite 

von ca. 1,50 m angeordnet. Abschnittsweise wurden seitens des Bezirks bereits die bestehenden Rad-

wege auf 2,00 m Breite ausgebaut, mit Ausnahme der Knotenpunkte. Durch die Vielzahl an Knoten-

punkten und Bushaltestellen besteht entlang der Route ein hohes Konfliktpotenzial. Dies betrifft so-

wohl den fließenden Verkehr aufgrund der gegenseitigen Sichtbeziehungen oder auch Probleme mit 

Fußgänger*innen beim Ein- bzw. Aussteigen der Fahrgäste. 

 

Abbildung 20: Falkenseer Chaussee (1) Abbildung 21: Falkenseer Platz  

3.1.1.2 Infrastruktur MIV 

Die Falkenseer Chaussee und der Falkenseer Damm sind gemäß StEP Verkehr übergeordnete Straßen-

verbindungen. Stadteinwärts weist die Falkenseer Chaussee auf dem ersten Teilabschnitt bis zur Stadt-

randstraße je Fahrtrichtung zunächst einen Fahrstreifen (FS) auf. Im weiteren Verlauf verbreitert sich 

der Straßenquerschnitt deutlich. Insgesamt sind je Fahrtrichtung drei Fahrstreifen vorhanden, die 

durch einen begrünten Mittelstreifen voneinander getrennt sind. Der jeweils äußerste Fahrstreifen 

wird nahezu durchgehend als Stellfläche für parkende Fahrzeuge aller Art in Anspruch genommen.  

Die verfügbare Straßenraumbreite beträgt in etwa konstant 40 m. Der Falkenseer Platz ist als signali-

sierter Kreisverkehrsplatz mit fünf Fahrstreifen in jeder Zufahrt und vier durchgehenden Fahrstreifen 

innerhalb des Kreises ausgestattet. Die Straße Am Juliusturm hält drei Fahrstreifen je Richtung für den 

MIV bereit, die durch einen begrünten Mittelstreifen getrennt sind.  

Für den ÖPNV (BVG Buslinien 137, 337 und M37) ist auf der gesamten Strecke kein Bussonderfahr-

streifen eingerichtet. 
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Abbildung 22: Falkenseer Chaussee (2) Abbildung 23: Falkenseer Damm (1) 

Dieser Abschnitt weist mit täglich 20.000 ς 30.000 Kfz eine nennenswerte Verkehrsbelastung auf, den-

noch ist die derzeitige Straßenraumaufteilung für den MIV stellenweise sehr großzügig und zu  

Ungunsten der leistungsfähigeren Verkehrsmittel bemessen. Zudem besteht hier ein deutliches Verla-

gerungspotenzial zum Radverkehr, da rund 10% aller Kfz-Fahrten kürzer als 5 km sind, bzw. 20% kürzer 

als 10 km22.  
 

3.1.1.3 Grünflächen 

Entlang der gesamten Strecke der RSV 8.0 West besteht der Falkenseer Chaussee und des Falkenseer 

Damms durchgehend ein beidseitiger Baumbestand. Der Mittelstreifen ist ebenso von einem umfang-

reichen Baumbestand gekennzeichnet, stellenweise nur begrünt. 

 

Abbildung 24: Falkenseer Damm (2) Abbildung 25: Falkenseer Chaussee (3) 

3.1.1.4 Städtebau 

Entsprechend des Nahverkehrsplans Berlin 2019ς2023 ist zur Steigerung der Kapazität des ÖPNV eine 

Straßenbahn zwischen Rathaus Spandau und der Wohnsiedlung Falkenhagener Feld geplant. Dieses 

Vorhaben wird von der Priorität her als vordringlich eingestuft. Als Inbetriebnahme der Strecke ist das 

Jahr 2035 vorgesehen. 

Im Bereich der Falkenseer Chaussee stehen zwischen der Zeppelinstraße und dem Hohenzollernring 

Gebäude unter Denkmalschutz. Weiterhin ist auch die Altstadt Spandau denkmalgeschützt. 

                                                           

22 SenUVK: Verkehrsmodell Berlin 
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3.1.1.5 Planausschnitte RSV 8.0 West 

Die folgende Tabelle zeigt die Planausschnitte der RSV 8.0 West. 

Tabelle 3: Planausschnitte RSV 8.0 West 

Abschnitt  Planausschnitt   Beschreibung  

Falkenseer 
Chaussee  

(Stadtgrenze 
 ς   

Franken-
waldstraße) 

 

 

­  Übergeordnete  
Straßenverbindung ge-
mäß StEP Verkehr 

­  bis Stadtrandstraße ein 
Fahrstreifen (FS) pro  
Richtung; anschl. Auf-
weitung auf 2-3 Fahr-
streifen  
(ca. 40 m Straßenraum-
breite); 

­  durchgehendes Längs-
parken am Fahrbahn-
rand  
(äußerer Fahrstreifen) 

­  Straßenbegleitende  
Radwege mit einer 
Breite von ca. 1,50 m 

­  ÖPNV (Busse 137, 337, 
M37) 

­  Beidseitiger Baumbe-
stand/Straßenbegleit-
grün 

Falkenseer 
Chaussee  
(Franken-

waldstraße 
 ς  

Askanierring)  

 

 

­  HVS mit drei FS/Rich-
tung; Parken am Fahr-
bahnrand genutzt, bauli-
cher Mittelstreifen 

­  Radwege von  
1,50ς2,00 m Breite  

­  Hohes Busverkehrsauf-
kommen, langfristig  
Straßenbahn für 2035 

­  Durchgehender Baum-
bestand beidseitig sowie 
im Mittelstreifen;  
Straßenbegleitgrün 

­  Denkmalgeschützte  
Gebäude im Bereich  
Zeppelinstraße bis  
Hohenzollernring 
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Fakenseer 
Damm 

 ς  
Falkenseer 

Platz 

 

­  HVS mit drei FS pro  
Richtung; äußerer Fahr-
streifen für Parken ge-
nutzt, bauliche Trennung 
der Fahrbahn durch Mit-
telstreifen, Aufweitung 
am Falkenseer Platz auf  
fünf Fahrstreifen 

­  Straßenbegleitende Rad-
wege von 1,50ς2,00 m 
Breite  

­  Hohes Busverkehrsauf-
kommen, langfristig Stra-
ßenbahn für 2035 

­  Durchgehender Baumbe-
stand beidseitig sowie im 
Mittelstreifen Straßenbe-
gleitgrün 

3.1.2 RSV 8.1 West 

Als Alternative zu der aus der Potenzialuntersuchung hervorgegangenen Route entlang der Hauptver-

kehrsstraßen wurde im nördlichen Bereich eine weitere Trasse untersucht.  

Die RSV 8.1 West erstreckt sich wiederum von der Landesgrenze Berlin-Brandenburg an der Falkenseer 

Chaussee bis zur Altstadt Spandau. Im Gegensatz zur RSV 8.0 wird hierbei anstatt einer Routenführung 

entlang der Hauptverkehrsstraßen ein Verlauf im Nebennetz angestrebt. Hierzu verlässt die Route die 

Falkenseer Chaussee auf Höhe der Frankenwaldstraße und wird nördlich entlang der Pionierstraße, 

des Falkenhagener Tors und der Falkenhagener Straße durch das Siedlungsgebiet Falkenhagener Feld 

geführt. Der Anschluss an die Altstadt Spandau erfolgt über die Neuendorfer Straße und den Falken-

seer Platz. 

Der Teilabschnitt wird durch folgende Merkmale charakterisiert: 

Á Streckenlänge: 5,94 km 

Á Acht Lichtsignalanlagen 

Á 27 unsignalisierte Kreuzungen 

Á 12 Bushaltestellen 

Á zukünftige Fahrtzeit: ca. 18,5 Minuten 

3.1.2.1 Fahrradinfrastruktur 

Im ersten Abschnitt der Strecke vom Startpunkt an der Landesgrenze Berlin-Brandenburg in Richtung 

Falkensee bis zur Ausfädelung der Route 8.1 in Richtung Norden auf Höhe der Frankenwaldstraße sind, 

wie entlang der gesamten Falkenseer Chaussee, straßenbegleitende Radwege mit einer Breite von 

1,00ς1,50 m vorhanden. In der Wohnstraße der Frankenwaldstraße wird der Radverkehr gemeinsam 

mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn geführt. Entlang der Pionierstraße und des Falkenhagener Tores 

sind wiederum straßenbegleitende Radwege eingerichtet. Die Breite der Radwege variiert dabei von 

ca. 1,00ς2,00 m. Ebenso ist die Qualität der Radverkehrsanlagen zum Teil sehr unterschiedlich. Ab der 
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Falkenhagener Straße ausgehend vom Askanierring bis hin zur Neuendorfer Straße wird der Radver-

kehr gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn geführt. Im Streckenabschnitt der Neuendor-

fer Straße hin zum Falkenseer Platz sind wiederum Radwege im Seitenraum eingerichtet, die eine 

Breite von ca. 2,00 m aufweisen. 

 
 

Abbildung 26: Pionierstraße (1) Abbildung 27: Falkenhagener Straße (1) 

3.1.2.2 Infrastruktur MIV 

Der Streckenabschnitt der Falkenseer Chaussee bis zur nördlichen Abzweigung über die Frankenwald-

straße ist bereits bei der Erläuterung der RSV 8.0 West beschrieben. 

Entlang der Route 8.1 West weist außer der Falkenhagener Straße, welche gemäß dem StEP Verkehr 

dem übergeordneten Straßennetz als Ergänzungsstraße zugeordnet ist, kein weiterer Straßenabschnitt 

eine besondere verkehrliche Bedeutung auf. Die Wohnstraßen dienen überwiegend der Erschließung 

des Siedlungsgebietes Falkenhagener Tor. Der Querschnitt weist in der Regel einen Fahrstreifen je 

Richtung auf, wobei dieser zum Teil überbreit ausgebildet ist. Dieser Platz wird u.a. vom ruhenden 

Verkehr in Anspruch genommen, indem beidseitig am Fahrbahnrand geparkt wird. Im Bereich des Fal-

kenhagener Tores und der Falkenhagener Straße sind Parkstände mit senkrechter Aufstellung im Sei-

tenraum ausgewiesen. Weiterhin verkehrt auf der Pionierstraße die Buslinie 134.  
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Abbildung 28: Falkenhagener Straße (2) Abbildung 29: Pionierstraße (2) 

  

3.1.2.3 Grünflächen 

Entlang der Falkenseer Chaussee sowie den Wohn-/und Erschließungsstraßen Pionierstraße, Falken-

hagener Tor und Falkenhagener Straße besteht auf der gesamten Strecke im Seitenraum ein regelmä-

ßiger Baumbestand bzw. begrünte Seitenflächen.  

  

 

 

Abbildung 30: Falkenhagener Straße (3) Abbildung 31: Pionierstraße 

3.1.2.4 Städtebau  

Im Bereich des Falkenhagener Tors und der Feldstraße sind einzelne Gebäude denkmalgeschützt. 

Darüberhinausgehende städtebauliche Belange und denkmalgeschützte Bereiche sind in der weiteren 

Planung der Route 8.1 West entlang der Pionierstraße nicht zu berücksichtigen.  
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3.1.2.5 Planausschnitte RSV 8.1 West 

Die folgende Tabelle zeigt die Planausschnitte der RSV 8.1 West. 

Tabelle 4: Planausschnitte RSV 8.1 West 

 Abschnitt  Planausschnitt   Beschreibung  

Pionier- 
straße 

 

 

Falkenseer Chaussee  

(Stadtgrenze ς Frankenwald-

straße) 

­  Übergeordnete  
Straßenverbindung gemäß 
StEP Verkehr 

­  bis Stadtrandstraße ein 
Fahrstreifen (FS) pro  
Richtung; anschl. Aufwei-
tung auf 2-3 Fahrstreifen  
(ca. 40 m Straßenraum-
breite); 

­  durchgehendes Längspar-
ken am Fahrbahnrand  
(äußerer Fahrstreifen) 

­  Straßenbegleitende  
Radwege mit einer Breite 
von ca. 1,50 m 

­  ÖPNV (Busse 137, 337, 
M37) 

Pionierstraße 

­  Erschließungsstraßen mit 
untergeordneter verkehr-
licher Bedeutung; ein 
Fahrstreifen je Richtung; 
überbreiter Querschnitt, 
Parken beidseitig am Fahr-
bahnrand  

­  Straßenbegleitende Rad-
wege mit 1,00ς2,00 m 
Breite 

­  ÖPNV (Buslinie 134) 
­  Baumbestand und Stra-

ßengrün 
­  Vereinzelt Belange des 

Denkmalschutzes zu be-
rücksichtigen 

3.1.3 RSV 8.2 West 

Der westliche Abschnitt der Route 8.2 erstreckt sich von der Landesgrenze Berlin-Brandenburg nahe 

der Falkenseer Chaussee bis zur Altstadt Spandau. Als Verknüpfung dient hier der Anschluss an den 

Radweg RR3 bzw. den Radweg der Sympathie. Anschließend verläuft die Route entlang des 



 

 

Machbarkeitsstudie RSV 8, Trasse Nonnendammallee ς Falkenseer Chaussee  Seite 42  

 

Spektegrünzugs und den anliegenden Wohnstraßen. Ab der Einmündung zum Borchertweg folgt die 

RSV 8.2 wiederum dem Falkenseer Damm hin zur Altstadt Spandau. Eine Anbindung an den Bahnhof 

Spandau ist ebenso mit angedacht.  

Der Teilabschnitt wird durch folgende Merkmale charakterisiert: 

Á Streckenlänge: 5,43 km 

Á fünf Lichtsignalanlagen 

Á neun unsignalisierte Kreuzungen 

Á zwei Bushaltestellen 

Á zukünftige Fahrtzeit: ca. 15 Minuten 

3.1.3.1 Fahrradinfrastruktur 

Innerhalb des Spektegrünzugs ist parallel zum dortigen Gehweg ein 3,00 m breiter teilweise unbefes-

tigter Radweg bis zur Straße An der Felgenlake angelegt. In der Wohnstraße An der Felgenlake wird 

der Radeverkehr aufgrund der geringen Verkehrsmengen gemeinsam auf der Fahrbahn geführt. Süd-

lich des Großen Spektesee ist wiederum ein 3,00 m breiter Radweg parallel zum Gehweg vorhanden. 

Dieser wird nach einer kurzen Unterbrechung weiter entlang des Spektewegs bis zur Zeppelinstraße 

fortgeführt.  

Ab Höhe der Zeppelinstraße orientiert sich der Radweg nach Süden, wobei der Spekteweg dann in 

einen Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m übergeht. Bis zum Falkenseer Damm sind an der 

Spektewiese und dem Borchertweg keine weiteren Radverkehrsanlagen vorhanden. Entlang des kur-

zen Abschnitts am Hohenzollernring ist ein beidseitiger, ca. 1,00 m breiter straßenbegleitender Rad-

weg vorhanden. In den Streckenabschnitten, welche der öffentlichen Grünanlage des Spektegrünzugs 

gewidmet sind, haben Fußgänger*innen grundsätzlich Vorrang und das Radfahren ist lediglich gestat-

tet.  

 

Abbildung 32: Radweg parallel zum Spekteweg  Abbildung 33: An der Felgenlake 

   

3.1.3.2 Infrastruktur MIV 

Entlang der Route ist kein übergeordnetes Straßennetz vorhanden. Stattdessen verläuft die Strecke 

hauptsächlich über Sonderwege in den Grünanlagen. Die Straße An der Felgenlake und der Spekteweg 

sind reine Wohnstraßen mit engen Querschnitten und einem sehr geringen Verkehrsaufkommen. Der 

Fahrbahnrand wird zum Teil von parkenden Autos genutzt. Der Hohenzollernring hat ein leicht höheres 

Verkehrsaufkommen sowie einen etwas breiteren Querschnitt, hat grundsätzlich aber auch die gleiche 

Funktion als Wohn- bzw. Erschließungsstraße.  
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Abbildung 34: An der Felgenlake  Abbildung 35: Borchertweg 

3.1.3.3 Grünflächen 

Die Route 8.2 West verläuft größtenteils durch die Grünanlage des Spektegrünzugs mit hohem Baum-

bestand, zahlreichen Grünflächen und dem Großen Spektesee. Ebenso sind zahlreiche Bäume an der 

Straße An der Felgenlake und dem Spekteweg vorhanden, insbesondere zum Spektegrünzug hin. Des 

Weiteren befindet sich auch eine Kleingartenanlage am Spekteweg.  

 
Abbildung 36: Spektegrünzug  Abbildung 37: Radweg entlang des Spektesees 

3.1.3.4 Städtebau 

Im westlichen Teilabschnitt der RSV-Route 8.2 sind außer den o.g. Funktionen der Grünflächen keine 

städtebaulichen Belange sowie Belange des Denkmalschutzes mitzuberücksichtigen.  
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3.1.3.5 Planausschnitte RSV 8.2 West 

Die folgende Tabelle zeigt die Planausschnitte der RSV 8.2 West. 

Tabelle 5: Planausschnitte RSV 8.2 West 

Abschnitt  Planausschnitt   Beschreibung  

Spektegrünzug 
ς 

Zeppelinstraße 
 

 

­  Wohnstraßen mit en-
gen Querschnitten und 
geringem Verkehrsauf-
kommen 

­  Keine separaten Rad-
verkehrsanlagen ent-
lang der Straßen, inner-
halb des Spektegrün-
zugs bestehen Sonder-
wege, auf denen Fuß-
gänger*innen Vorrang 
haben und Radfahren 
gestattet ist  

­  Wenige Konfliktpunkte 
mit Kfz-Verkehr 

­  Hoher Baumbestand 
und Grünflächen in 
Parkanlagen  

Zeppelinstraße 
ς  

Falkenseer 
Damm 

 

 

­  Gemeinsamer Geh- 
und Radweg auf kur-
zem Abschnitt 

­  Erschließungsstraßen 
­  Hoher Baumbestand 

und Grünflächen in 
Parkanlagen, mäßig Be-
stand entlang Straßen 
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3.2 RSV 8 Ost 

Nachfolgend den Erläuterungen zum westlichen Streckenabschnitt werden nun die untersuchten  

Varianten im östlichen Streckenabschnitt der RSV 8 vorgestellt. Dieser zweite Streckenabschnitt be-

ginnt an der Altstadt Spandau unweit der Juliusturmbrücke und endet am Jakob-Kaiser-Platz.  

3.2.1 RSV 8.0 Ost 

Der östliche Abschnitt der Route 8.0 beginnt an der Straße Am Juliusturm, überquert die Havel über 

die Juliusturmbrücke und folgt im weiteren Verlauf den Hauptverkehrsstraßen der Nonnendammallee 

und dem Siemensdamm hin zum Jakob-Kaiser-Platz.  

Der Teilabschnitt wird durch folgende Merkmale charakterisiert: 

Á Streckenlänge: 6,50 km 

Á 20 Lichtsignalanlagen 

Á acht unsignalisierte Kreuzungen 

Á zehn Bushaltestellen 

Á zukünftige Fahrtzeit: ca. 22 Minuten 

3.2.1.1 Fahrradinfrastruktur 

Entlang des gesamten östlichen Streckenabschnitts der RSV 8.0 werden Radfahrer*innen auf straßen-

begleitenden Radwegen geführt. Die Qualität der Radverkehrsanlagen ist dabei sehr unterschiedlich. 

Teilweise sind seitens der Bezirke Spandau und Charlottenburg-Wilmersdorf erste Maßnahmen ent-

sprechend des Mobilitätsgesetztes umgesetzt worden, um die Radwege an den Hauptverkehrsstraßen 

auf 2,00 m Breite auszubauen sowie zu asphaltieren. Überwiegend beträgt der jetzige Ausbaustandard 

jedoch maximal 1,50 m. Im Bereich von Engstellen wird das Maß von 1,00 m unterschritten. Hinzu 

kommen Unebenheiten im Belag, schlechte Sichtbeziehungen sowie Konflikte mit Fußgänger*innen, 

die aus den sehr schmalen Seitenräumen im Vergleich zur Fahrbahn resultieren. 

 

 

 

 

Abbildung 38: Nonnendammallee  Abbildung 39: Nonnendammallee/Rohrdamm 

3.2.1.2 Infrastruktur MIV 

Die Straßenverbindung von der Nonnendammallee über den Siemensdamm bis hin zum Jakob-Kaiser-

Platz ist entsprechend dem StEP Verkehr eine übergeordnete Straßenverbindung.  
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Von der Juliusturmbrücke ausgehend bis zum Ferdinand-Friedensburg-Platz sind im Querschnitt je drei 

Fahrstreifen pro Richtung vorhanden, von denen jeweils der äußere Fahrstreifen zum Parken genutzt 

wird. Unterbrochen wird dieser Parkstreifen lediglich durch die Bushaltestellen am Fahrbahnrand, an 

denen Halteverbot gilt. Nachfolgend weitet sich die Fahrbahn in Richtung Charlottenburg bis zum Ja-

kob-Kaiser-Platz bzw. zur Autobahn A 100 auf insgesamt vier Fahrstreifen je Richtung auf, wovon wie-

derum der äußere Fahrstreifen zum Parken genutzt wird. Getrennt sind die beiden Richtungsfahrbah-

nen durch einen sehr breiten Mittelstreifen von bis zu 10,00 m Breite.  

Der Mittelstreifen weist einen umfangreichen Baumbestand auf, bietet teilweise jedoch auch für den 

ruhenden Verkehr weitere Stellplatzmöglichkeiten. Für den ÖPNV bestehen außerhalb der Haltestel-

lenbereiche keine Bevorrechtigungen, wie etwa durch die Einrichtung von Bussonderfahrstreifen. 

 

Abbildung 40: Am Juliusturm (BMW-Motorradwerk)  Abbildung 41: Nonnendammallee/Otternbuchtstraße 

Dieser Abschnitt weist mit täglich 45.000ς55.000 Kfz eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf, deutlich 

höher als im Westabschnitt der 8.0 entlang der Falkenseer Chaussee. Durch eine Umgestaltung des 

Straßenraums, insbesondere die Umorganisation des ruhenden Verkehrs und Infrastrukturen für den 

ÖPNV und Radverkehr, ließe sich die Kapazität deutlich erhöhen.  

Zudem besteht hier ein erhebliches Verlagerungspotenzial zum Radverkehr, da rund 10% aller Kfz-

Fahrten kürzer als 5 km sind, bzw. 25% kürzer als 10 km23.  

3.2.1.3 Grünflächen 

Entlang des gesamten östlichen Streckenabschnitts von der Juliusturmbrücke ausgehend bis zum  

Jakob-Kaiser-Platz ist ein erheblicher Baumbestand vorhanden. Insbesondere der baulich angelegte 

Mittelstreifen ist begrünt und weist zahlreiche Straßenbäume auf. Regelmäßig sind in den Seitenräu-

men beidseitig Straßenbäume bzw. Baumscheiben angelegt.  

                                                           

23 SenUVK: Verkehrsmodell Berlin  
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Abbildung 42: Nonnendammallee Abbildung 43: Nonnendammallee/Rohrdamm 

3.2.1.4 Städtebau 

Im Nahverkehrsplan der SenUVK ist der hier betrachtete Abschnitt keine Option für die Erweiterung 

des Straßenbahnnetzes (vgl. Abbildung 18), mit Ausnahme eines von Norden heranführenden Stre-

ckenastes an der Paulsternstraße. Dafür wird in dem betrachteten Gebiet mit der Insel Gartenfeld ein 

neues Siedlungsquartier entstehen. Weiterhin soll der Siemens-Campus entstehen. Der städtebauliche 

Wettbewerb α{ƛŜƳŜƴǎǎǘŀŘǘ нΦлά wurde im Januar 2020 entschieden.  

Im direkten Umfeld der Route sind darüber hinaus zahlreiche Belange des Denkmalschutzes zu berück-

sichtigen. Derart stehen die Zitadelle Spandau, das BMW-Motorradwerk (BMW Group, Werk Berlin) 

sowie auf der Nonnendammallee das Siemens-Gelände sowie einige Wohnhäuser in Siemensstadt 

Nord unter Denkmalschutz. 
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3.2.1.5 Planausschnitte RSV 8.0 Ost 

Die folgende Tabelle zeigt die Planausschnitte der RSV 8.0 Ost. 

Tabelle 6: Planausschnitte RSV 8.0 Ost 

 Abschnitt  Planausschnitt   Beschreibung  

Altstadt-
Spandau  
ς 

Ferdinand-
Friedens-
burg-Platz 

 

 

­  Drei Fahrspuren für 
den MIV je Richtung, 
äußerer Fahrstreifen 
durchgängig für ru-
henden Verkehr in 
Anspruch genommen, 
breiter Mittelstreifen 

­  Hoher Baumbestand 
(Mittelstreifen sowie 
beidseitig in den  
Seitenräumen) 

­  Straßenbegleitende 
Radwege mit einer 
Breite von 1,00ς1,50 
m  

­  ÖPNV: U7 + Busver-
kehr 

­  Zitadelle Spandau 
und BMW-Werk un-
ter Denkmalschutz 

Ferdinand-
Friedens-
burg-Platz 
ς 

Siemenstadt 

 

 

­  Drei Fahrspuren je 
Richtung, äußerer 
Fahrstreifen durch-
gängig vom ruhenden 
Verkehr in Anspruch 
genommen 

­  Überbreiter Mittel-
streifen, der teilweise 
begrünt ist und teil-
weise für ruhenden 
Verkehr genutzt wird 

­  Straßenbegleitende 
Radwege mit einer 
Breite von unter  
1,50 m  

­  Hoher Baum-/Grün-
bestand 

­  ÖPNV: U7 + Busver-
kehr 

­  Siemensstadt 2.0,  
Insel Gartenfeld 



 

 

Machbarkeitsstudie RSV 8, Trasse Nonnendammallee ς Falkenseer Chaussee  Seite 49  

 

Siemensstadt 
ς 

Jakob-Kaiser-
Platz 

 

 

­  Vier Fahrstreifen je 
Richtung für den MIV; 
rechter Fahrstreifen 
zum Parken/ Liefern + 
Laden genutzt 

­  Straßenbegleitende 
Radwege mit einer 
Breite von 1,50 m  

­  Hoher Baumbestand 
im Mittelstreifen und 
in den Seitenräumen 

­  ÖPNV: U7 + Busver-
kehr (bis Siemens-
damm) 

­  Denkmalgeschützte 
Großsiedlung  
Siemensstadt  
(Ringsiedlung) 

3.2.2 RSV 8.1 Ost 

Der östliche Abschnitt der Route 8.1 erstreckt sich vom Falkenseer Platz in Spandau bis zum Jakob-

Kaiser-Platz im Bezirk Charlottenburg-Nord. Es wird wiederum eine Routenführung im Nebennetz und 

ein zusätzlicher Einbezug der Siemensstadt 2.0 angestrebt. Der Routenverlauf folgt jedoch zunächst 

der Straße Am Juliusturm, die dann in die Nonnendammallee übergeht. Am Knotenpunkt mit der 

Paulsternstraße verlässt die Route daraufhin die Nonnendammallee nach Norden, um dort den ge-

planten nördlichen Teil des Siemens-Campus zu erschließen. Anschließend folgt die Route der Sie-

mensbahn bis zum Siemens-Sportplatz, wo sie entlang der Goebelstraße durch das Siedlungsgebiet 

Siemensstadt-Nord verläuft. Die Rückführung zum Siemensdamm und letztlich der Anschluss an den 

Jakob-Kaiser-Platz erfolgt über den Heilmannring und den Letterhausweg. 

Der Teilabschnitt wird durch folgende Merkmale charakterisiert: 

Á Streckenlänge: 7,44 km 

Á 14 Lichtsignalanlagen 

Á 15 unsignalisierte Kreuzungen 

Á fünf Bushaltestellen 

Á zukünftige Fahrtzeit: ca. 22 Minuten 

3.2.2.1 Fahrradinfrastruktur 

Entlang der Straße Am Juliusturm und an der Nonnendammallee sind straßenbegleitende Radwege 

mit einer variierenden Breite von ca. 1,00ς1,50 m vorhanden. Ebenso besitzt die Paulsternstraße beid-

seitig straßenbegleitende Radwege mit einer Breite von durchgehend mindestens 1,50 m.  

Im weiteren Verlauf durch das Gelände von Siemens-Gelände und der Siemensstadt sind bislang keine 

weiteren Radverkehrsanlagen eingerichtet.  


























































































































































































